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Annahme-Kontrollliste für Trockeneis (Kohlendioxid, fest)

(Zum Gebrauch, wenn eine Versendererklärung für gefährliche Güter nicht
erforderlich ist)

Eine Annahme–Kontrollliste ist für alle Sendungen mit gefährlichen Gütern erforderlich (9.1.4) um eine Annahmekontrolle
in übereinstimmung mit den Vorschriften zu gewährleisten. Das folgende Muster wird zur Verfügung gestellt, um
Versendern und Luftfahrtunternehmen bei der Annahme von Trockeneis behilflich zu sein, wenn es einzeln und wenn es
mit nicht gefährlichen Gütern verpackt ist.

Sind die folgenden Informationen für alle Einträge zutreffend?
Ja Nein* N.Z.

Der Luftfrachtbrief enthält die nachfolgenden Angaben im Feld „Art und Menge der Güter“ (Nature and
Quantity of Goods): (8.2.3)

1. Die UN–Nummer „1845“ mit den vorangestellten Buchstaben „UN“ ....................................................
2. Die Worte „Carbon dioxide, solid“ (Kohlendioxid, fest) oder „Dry Ice“ (Trockeneis) .............................
3. Die Anzahl von Versandstücken mit Trockeneis (es sei denn dies sind die einzigen

Versandstücke der Sendung)................................................................................................................
4. Die Nettomenge an Trockeneis in Kilogramm.......................................................................................

Anmerkung: Die Verpackungsanweisung „954“ ist freiwillig.

Menge (Quantity)
5. Die Menge an Trockeneis pro Versandstück beträgt höchstens 200 kg [4.2] ......................................

Versandstücke und Umverpackungen (Packages and Overpacks)
6. Die Anzahl von Versandstücken, welche Trockeneis enthalten, wie auf dem Luftfrachtbrief

angegeben ............................................................................................................................................
7. Versandstücke sind frei von Beschädigungen und in geeignetem Zustand für die Beförderung .........
8. Die Verpackung stimmt mit den Anforderungen von Verpackungsanweisung 954 überein und ist

belüftet, um das Entweichen von Gas zuzulassen ...............................................................................

Markierungen und Kennzeichnung (Versandstücke und Umverpackungen)
(Marking and Labels (Packages and Overpacks)

9. Die UN - Nummerr „1845“ mit den vorangestellten Buchstaben „UN“ [7.1.5.1(a)] ...............................
10. Die Worte „Carbon dioxide, solid“ (Kohlendioxid, fest) oder „Dry ice“ (Trockeneis) [7.1.5.1(a)]...........
11. Vollständige Angabe von Name und Adresse des Versenders und Empfängers [7.1.5.1(b)] ..............
12. Die Nettomenge an Trockeneis, die in jedem Versandstück enthalten ist [7.1.5.1(d)] .........................
13. Gefahrenkennzeichen der Klasse 9 angebracht [7.2.3.9] .....................................................................
14. Unzutreffende Markierungen und Gefahrenkennzeichen entfernt [7.1.1(b); 7.2.1(a)] ..........................

Anmerkung: Die Anforderungen zur Markierung und Kennzeichnung gelten nicht für ULDs, die
Trockeneis enthalten.

Abweichungen der Staaten und Luftfahrtunternehmen (State and Operator Variations)
15. Abweichungen der Staaten und Luftfahrtunternehmen eingehalten [2.8].............................................

Anmerkungen:

Kontrolliert von:

Ort: Unterschrift:

Datum: Zeit:

* VERWEIGERN SIE DIE ANNAHME DER SENDUNG SOFERN EIN FELD MIT „NEIN" MARKIERT WURDE.
HÄNDIGEN SIE IN DIESEM FALL DEM VERSENDER EINE KOPIE DIESES VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTEN
FORMULARS AUS.
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